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Forheim  

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Forheim 

 
Forheim, den 27.03.2026 

Aufhausen 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ganz herzlich bedanke ich mich bei Ihnen für den klaren Vertrauensbeweis, den Sie mir durch das 

Wahlergebnis bei der Kommunalwahl ausgesprochen haben. Dieser Rückhalt ist mir Ansporn und  

Motivationsschub für die kommenden sechs Jahre.  Gerne bin ich weiterhin Ihr Bürgermeister. 

Ich gratuliere den gewählten Gemeinderatsmitgliedern und freue mich auf die Zusammenarbeit 

mit dem neuen Ratsgremium. Herzlichen Dank sage ich allen Gemeinderatskandidatinnen und -

Kandidaten für Ihre Bereitschaft zur Kandidatur. Dies zeugt von Interesse an unserem Gemein-

schaftsleben und an der Entwicklung unserer beiden Dörfer.  

Nicht zuletzt, danke ich allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern: 37 Personen standen 

aus unserer Gemeinde parat, um als Wahlvorstand oder Wahlhelfer den reibungslosen Ablauf der 

Wahl zu ermöglichen und den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.   

Mit einer Wahlbeteiligung von 85 % liegt unsere Gemeinde übrigens wieder auf den Spitzenplätzen 

landkreis-  und bayernweit.  

 

Die neue Amtsperiode beginnt an 1. Mai. Das neue Gemeinderatsgremium wird sich dann zu seiner 

konstituierenden Sitzung zusammensetzen, um den zweiten Bürgermeister zu wählen, Ausschüsse 

und Vertreter zu benennen und eine Geschäftsordnung für die neue Ratsperiode zu erlassen.  

 

Nachdem dieser Tage endlich die Bauarbeiten für die Stromerdleitungsverlegung und weiteren Tief-

bauarbeiten für die Breitbanderschließung in Aufhausen angelaufen sind, ruht die Baustelle leider 

wieder: die eingesetzten polnischen Bauarbeiter sind bis 8. April in ihre Heimat zurückkehrt, dies hat 

neben den Osterfeiertagen auch arbeitsrechtliche Gründe. Außerdem liegt, wie wir kürzlich erfahren 

mussten,  noch keine behördliche Erlaubnis für die notwendige Teilsperrung der Ortsdurchfahrt in 

Aufhausen vor,  da laut der beauftragen Baufirma seitens der NetzeODR die notwendigen Planunter-

lagen nicht rechtzeitig vorgelegt wurden! 

Besonders ärgerlich dabei ist, dass die sich nun schon seit Wochen abzeichnende Verzögerung ge-

genüber der Gemeinde nicht ordentlich kommuniziert wurde: Noch immer steht die Aussage sei-

tens der Verantwortlichen der NetzeODR, dass  „vorausgesetzt die Witterung lässt es zu, die Bauar-

beiten ab dem 02.03. oder früher beginnen und…bis zum 30.04. fertiggestellt, incl. Wiederherstellung 

sämtlicher Oberflächen“.  Eine nun eigentlich nicht mehr zu haltende Zusage.  

Eine Stellungnahme der Verantwortlichen der NetzeODR steht noch aus. 

 

Herzliche Einladung ergeht zur diesjährigen Bürgerversammlung, am Donnerstag, 23. April 

2026 um 20 Uhr im Gemeindesaal in Forheim.  

Gemäß Art. 18 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) lade ich hiermit  alle Bürgerin-

nen und Bürger der Gemeinde Forheim herzlich ein.  

Tagesordnungspunkte: 

Allgemeine Informationen des Bürgermeisters zu Gemeindeangelegenheiten, unter anderem zu den 

Eckpunkten des Haushalts 2026 und den geplanten Investitionen, zur Gemeindeentwicklung und 

zum Sachstand um die Windvorranggebiete in unserer Region und Weiteres. 

 

Andreas Bruckmeier, 1. Bürgermeister 

________________________________________________________________________________ 

 

Am Donnerstag, 2. April entfallen die Amtsstunden des Bürgermeisters 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Bissingen (Landkreis Dillingen a.d. Donau) 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 41 und 42 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Bissingen folgende Haushaltssatzung: 
 
§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
      im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 783.600,00 EUR und    
      im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.029.700,00 EUR ab.    
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf  
      900.000,00 EUR festgesetzt. 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
§ 4 Schulverbandsumlage 
1 .  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Ve r w a l t u n g s h a u s h a l t  wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 622.040,00 EUR festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsum-
lage). 

 
2 .  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 1. Oktober 2025 auf 205 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3 .  Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.034,34 EUR festgesetzt. 
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem    
       Haushaltsplan wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt. 
§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft 
 
Schulverband Bissingen                  Bissingen, 25.03.2026 Stephan Herreiner, Schulverbandsvorsitzender 
 
Das Landratsamt Dillingen a. d. Donau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.03.2026 mitge-
teilt, dass die Haushaltssatzung folgende genehmigungspflichtigen Teile enthält: 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögens-
haushalt in Höhe von 900.000,00 € (Art. 71 Abs. 2 GO). Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des bei 
ihrem Inkrafttreten laufenden Finanzplanungszeitraums gem. Art. 70 Abs. 1 GO und, wenn die Haushaltssat-
zung für das erste Jahr nach Ende des Finanzplanungszeitraums nicht rechtzeitig amtlich bekannt gemacht 
wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Der Schulverband Bissingen darf zur Sicherung des Kredits 
keine Sicherheiten bestellen (Art. 71 Abs. 6 GO). Die in den Haushaltsjahren 2023 – 2025 genehmigten Kre-
ditermächtigungen in Höhe von insgesamt 800.000 € werden nach der uns vorgelegten Übersicht über die im 
Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren nicht in Anspruch genommen und 
verfallen endgültig. 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO, Art. 24 KommZG amtlich be-
kannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 
GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes im Rathaus in Bissingen, Zimmer-Nr. 11, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich auf (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV).1 
 
Bissingen, 26.03.2026  Stephan Herreiner, Schulverbandsvorsitzender 
 
 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Ries sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n 

IT-Systemadministrator/in / IuK-Beauftragte/r (m/w/d) in Voll- 

bzw. Teilzeit. 

 

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter www.vgries.de. Haben 

wir Ihr Interesse geweckt, senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 19.04.2026 an die Verwal-

tungsgemeinschaft Ries, Beuthener Straße 6, 86720 Nördlingen oder gerne auch per Email an 

personalamt@vgries.de. 

 

________________________________________________________________________________ 

 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Forheim 27.03.2026 Seite 3/6 

Termin für das nächste Reparaturcafé Forheim: Freitag, 10. April 2026, 14:30 – 18 Uhr 

 

 

Evangelische Kirchengemeinden Aufhausen, Forheim und Unterringingen  

 

29. März, Palmsonntag: 

8.45 Uhr in Aufhausen und 10 in Forheim mit Diakon Stephan Höpfner  

15 Uhr in Aufhausen Aufführung Kindermusical   

2. April, Gründonnerstag:  

19 Uhr Aufhausen, Agapemahl mit Diakon Höpfner  

3. April, Karfreitag:  

10 Uhr Unterringingen mit Abendmahl und Diakon Höpfner  

5. April, Ostersonntag : 

5 Uhr Forheim, Osternacht mit Diakon Höpfner Posaunenchor + anschließend Osterfrühstück  

8.45 Uhr Aufhausen mit Abendmahl, Posaunenchor und Prädikant Beck  

10 Uhr Unterringingen mit Abendmahl, Posaunen- u. Kirchenchor und Prädikant Beck  

6. April, Ostermontag : 

10 Uhr Aufhausen FAMILIENGOTTESDIENST mit Diakonin Höpfner und Team  

12. April, Quasimodogeniti:  

8.45 Uhr Forheim und 10 Uhr Unterringingen mit Lektorin Scherer  

19. April, Miserikordias Domini:  

8.45 Uhr Unterringingen und 10 Uhr Forheim mit Lektorin Wunder  

25. April:  

19 Uhr Aufhausen Vorabendgottesdienst zur Konfirmation mit Diakonin Höpfner  

26. April, Jubilate:  

10 Uhr Unterringingen Konfirmation mit Diakonin Höpfner  
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Anzeigen: 

 

Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Aufhausen    

 

 

Ideal zur Einstimmung auf unser Fest: unsere Festschrift 

zum 150-jähringen Jubiläum ist fertig! 

 

Am Ostersonntag und Ostermontag werden Teams des Festausschusses in Forheim und 

Aufhausen von Haus zu Haus gehen und die Festschrift zum Verkauf anbieten.  (In 

Aufhausen werden bei dieser Gelegenheit auch die restlichen Helferschichtpläne ver-

teilt.) 

Außerdem gibts die Festschrift ab sofort im Rathaus zu den Amtsstunden.  

Der Preis beträgt 10 €.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Forheim 27.03.2026 Seite 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Mitteilungsblatt der Gemeinde Forheim 27.03.2026 Seite 6/6 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


